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Beschlussvorlage der Verwaltung  
 

Gremium Sitzung am Beratung 

Kulturausschuss 26.04.2023 öffentlich 

Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsaus-
schuss 

03.05.2023 öffentlich 

Rat der Stadt Bielefeld 11.05.2023 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Umwandlung der bisherigen Rechtsform des NRW Kultursekretariats 
 
Betroffene Produktgruppe 
 

110402 Kostenstelle 410000, Sachkonto 54450011 
 
Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen 
 

Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten 
 
Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan 
 

Minderaufwand 3.000 EUR auf Kostenstelle 410000, Sachkonto 54450011 
 
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.) 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Kulturausschuss, der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfehlen 
dem Rat der Stadt Bielefeld der Umwandlung der bisherigen Rechtsform des NRW Kultursekreta-
riats in einen Zweckverband zuzustimmen.  

Der Rat der Stadt Bielefeld entsendet den Beigeordneten für Schule, Bürger, Kultur und Sport, 
Herrn Dr. Udo Witthaus, als Vertreter der Stadt Bielefeld in die Verbandsversammlung. Als Stell-
vertreter für Herrn Dr. Witthaus wird sein ständiger Vertreter im Amt, der Beigeordnete für Umwelt, 
Mobilität, Klimaschutz und Gesundheit, Herr Martin Adamski, benannt. 

 
Begründung: 
 

Das NRW KULTURsekretariat (NRWKS) gründet derzeit auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung (örV) verschiedener Kommunen und dem LVR. Neben den Festlegungen in der örV selbst 
wird die Aufbau- und Ablauforganisation durch eine Geschäftsordnung, die zuletzt 2019 überarbei-
tet wurde, bestimmt. Zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung im Kulturbereich hat die Stadt Wupper-
tal ein ständiges Sekretariat eingerichtet, das sich haushalterisch wie ein Regiebetrieb (Sonder-
haushalt) darstellt. Derzeit sind 21 theater- und orchestertragende Kommunen und der Land-
schaftsverband Rheinland Mitglied des NRWKS. 

Die derzeitige Organisationsform bietet formal- und steuerrechtlich keine ausreichende Sicherheit. 
So stellte etwa die Bezirksregierung Düsseldorf im Frühjahr 2021 nach einer Prüfung durch die 
zuständige Finanzbehörde mit der Forderung zur Umstellung des Förderverfahrens von Zuwen-
dungsbescheiden auf -verträge die öffentlich-rechtliche Verfasstheit des NRWKS in Frage. Dies 
konnte abgewendet und die Förderpraxis mittels Zuwendungsbescheiden beibehalten werden. Die 



  
Bezirksregierung empfahl nichtsdestotrotz dringend, die Rechtsform anzupassen. 

Im Sommer 2021 beauftragte die Stadt Wuppertal als Trägerkommune des NRWKS die Steuerbe-
ratungsgesellschaft Concunia BDO im Hinblick auf die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der 
öffentlichen Hand gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz unter Berücksichtigung der Wahl einer neuen 
Rechtsform. 

Mit einer Rechtsformänderung wird laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH 
ausgeschlossen, dass die Umlagezahlungen der Mitglieder mit Umsatzsteuer belegt werden. Das 
Finanzamt schließt sich dieser Auffassung in einer verbindlichen Auskunft vom 28.09.2022 an. 
Hinzu kommt, dass sich nach § 4 Nr. 29 UStG u.U. weitere Vorteile bspw. bei der Umsetzung von 
Projekten ergeben können. Es wurde ein Rechtsformvergleich angestellt, der zu dem Ergebnis 
kam, dass die Gründung eines Zweckverbands angestrebt werden soll. 

Vorbehaltlich der zu fassenden Ratsbeschlüsse hat die Vollversammlung des NRW KULTURsek-
retariats am 26.10.2022 einstimmig die Umwandlung in einen Zweckverband zum 01.01.2024 
beschlossen. Der Zweckverband wird den Namen „NRW KULTURsekretariat“ führen und seinen 
Sitz in Wuppertal haben. 

Der Zweckverband soll zum 01.01.2024 gegründet werden, so dass eine Besteuerung der Umla-
gezahlungen gemäß § 2b UStG in Höhe etwa 120.000 EUR ab 2024 nicht mehr fällig wird. Der 
Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Rechtsverhältnisse werden im 
Rahmen des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) durch Satzung geregelt. 
Die Organe des Zweckverbands sind: 

 Verbandsversammlung (vgl. § 6 Satzungsentwurf Zweckverband) - Aufgaben 
sind im Wesentlichen Haushaltssatzung, Jahresabschluss, Entlastung Vorste-
her*in § 15 GkG NRW  

 Verbandsvorsteher (vgl. § 9 Satzungsentwurf Zweckverband; § 16 GkG NRW) – führt die 
laufenden Geschäfte 

 

Mit der Umlage der Mitglieder zzgl. der aktuell geltenden sog. Dynamischen Beiträge finanziert 
das NRWKS seine Personal- und Betriebskosten. Die durch die Versammlung der Kulturdezer-
nent*innen bzw. Beigeordneten für Kultur beschlossenen Kooperationsprogramme werden über-
wiegend durch das Land im Wege eines Zuwendungsbescheids finanziert. Weitere projektspezifi-
sche Mittel werden durch den Bund, das Land, die Kunststiftung NRW und einzelne Mitgliedsstäd-
te bereitgestellt. Der Gesamtetat des NRWKS beläuft sich derzeit auf etwa 3,8 Mio. EUR. 

Die anfallenden Personal- und Betriebskosten können mit unveränderten Umlagezahlungen der 
Mitglieder, die in § 12 Abs. 2 im Satzungsentwurf geregelt sind, 2024 voraussichtlich gedeckt wer-
den. Das bestehende Personal wird unter Beibehaltung der bestehenden Arbeitsvertragsbedin-
gungen auf den Zweckverband übergeleitet werden (vgl. § 14 des Satzungsentwurfs).  

Die Mitglieder des Zweckverbandes werden in der Verbandsversammlung durch ihre Kulturdezer-
nent*innen bzw. Beigeordneten für Kultur vertreten. Der Zweckverband besitzt neben der Ver-
bandsversammlung satzungsgemäß weiterhin einen Arbeitsausschuss (vgl. § 7 des Satzungsent-
wurfs). Die Möglichkeit, sich über die jeweiligen Gremien (ggf. weitere Ausschüsse wie z.B. Pro-
grammausschuss) einzubringen und die Verbandsarbeit mitzusteuern, bleibt vollständig erhalten. 

 

Anlage: Entwurf der Zweckverbandssatzung (Stand November 2022) 
 
 
 
 
 
 
Dr. Witthaus 
Beigeordneter 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze Zusammen-
fassung voranstellen. 
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